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Merkblatt 
 

Werdende Mütter in Geriatrischen Einrichtungen 
 
  
Dieses Merkblatt soll Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen sowie den Personalvertre-
tungen helfen, spezifische Gefährdungen werdender oder stillender Mütter in Geriatri-
schen Einrichtungen zutreffend zu beurteilen und die erforderlichen Schutzmaßnah-
men sowie Beschäftigungsverbote bzw. -beschränkungen ausreichend zu beachten. 

PFLICHTEN DES ARBEITGEBERS 
Das Arbeitsschutzgesetz i. V. mit der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) verpflichtet den Arbeitgeber, Beschäftigte (unabhängig von ihrem Ge-
schlecht) vor Aufnahme von Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen nach dem 
Anhang „Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsuntersuchungen“  arbeitsmedizi-
nisch untersuchen und beraten zu lassen. Hierzu zählen auch Tätigkeiten in Einrich-
tungen der Wohlfahrtspflege, die der Schutzstufe 2 bzw. 3 nach den Technischen 
Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 250) zuzuordnen sind. Beschäftigten, 
die biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein können, hat der Arbeitgeber eine Imp-
fung anzubieten, wenn ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht. Die Kosten trägt 
der Arbeitgeber.  
 
Bei der Beschäftigung werdender oder stillender Mütter hat der Arbeitgeber darüber 
hinaus – unabhängig vom Umfang der Beschäftigung - das Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG -) und die Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu beachten.  
 
Danach hat der Arbeitgeber insbesondere 
 
● nach Mitteilung der werdenden Mutter über ihre Schwangerschaft unverzüglich die 

zuständige Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen (Vordrucke hierzu können abge-
rufen werden unter  
>www.rp.baden-wuerttemberg.de, > Suchbegriff „Mitteilungsformular“) 

● die Arbeitsbedingungen der werdenden oder stillenden Mütter rechtzeitig hinsicht-
lich Art, Ausmaß und Dauer einer möglichen Gefährdung am jeweiligen Arbeits-
platz zu beurteilen,  

● die werdende oder stillende Mutter sowie die übrigen bei ihm beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und ggf. den Betriebs- oder Personalrat über das Ergebnis der Beur-
teilung zu unterrichten und 

● arbeitsplatzbezogen die notwendigen Maßnahmen entsprechend § 3 der Verord-
nung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu treffen. Falls die werdende Mut-
ter an einem Arbeitsplatz mit Gefährdungspotential weiterarbeitet, muss durch 
fachgerechte Arbeitsschutzmassnahmen, die auch von der Schwangeren einge-
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halten werden müssen, gewährleistet sein, dass eine Gefährdung ausgeschlossen 
ist. Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitsplatz entsprechend verändert, die 
Schwangere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt oder von der Arbeit freige-
stellt werden. 

 
Die Gefährdungsbeurteilung gilt als rechtzeitig vorgenommen, wenn sie stattfindet, 
bevor eine Gefährdung für die Schwangere oder das ungeborene Kind eintreten 
kann. In den Fällen, in denen vom Risiko einer Gefährdung im Frühstadium der 
Schwangerschaft ausgegangen werden kann, ist eine Gefährdungsbeurteilung bereits 
mit Beginn der Beschäftigung gebärfähiger Frauen erforderlich. Beschäftigungsbe-
schränkungen und Schutzmaßnahmen vor fruchtschädigenden Gefahrstoffen in der 
sensibelsten Phase, den ersten Wochen der Schwangerschaft, greifen sonst nicht 
rechtzeitig. 
 
Unabhängig davon muss die Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung 
und nach Biostoffverordnung vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt werden. Die 
Gefährdungsbeurteilung muss bei wesentlichen Änderungen überprüft werden. 
 
Die Beurteilung ist für jede einzelne Tätigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder 
stillende Mütter durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe oder physi-
kalische Schadfaktoren gefährdet werden können. 
Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie alle 
Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
abzuschätzen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Es wird 
empfohlen, den Betriebsarzt/die Betriebsärztin und die Sicherheitsfachkraft bei der 
Beurteilung zu beteiligen. 
 
Die Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die werdende Mutter nur ge-
ringfügig beschäftigt ist. 
 

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ SCHWANGERER 

HEBEN UND TRAGEN 
Nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 MuSchG dürfen werdende und stillende Müt-
ter nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten be-
schäftigt werden, bei denen regelmäßig (d. h. mehr als zwei- bis dreimal pro Stunde) 
Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich (weniger als zweimal pro Stunde) 
Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand unter 
ergonomisch günstiger Haltung gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen grö-
ßere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert werden, 
so darf auch durch die Bedienung dieser Hilfsmittel die körperliche Belastung der 
werdenden Mutter nicht größer als die dargestellte Belastung sein. 
 
Zu den von diesen Beschäftigungsbeschränkungen betroffenen Tätigkeiten gehören 
z. B. das Umbetten und Umlagern von Patienten ohne geeignete Hilfsmittel, das Bet-
ten machen oder Waschen der Patienten, das Anziehen von Kompressionsstrümpfen, 
das Schieben von Betten oder Tablett-/Geschirrwagen ohne Hilfe sowie evtl. das Be-
wegen von Rollstühlen. Sofern das Halten oder Stützen von Patienten mit erhebli-
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chem Kraftaufwand verbunden ist, muss die Hilfe durch eine zweite Person gewähr-
leistet sein.  
Beim Einsatz mechanischer Hebelifter ist ebenfalls auf diese Beschäftigungsbe-
schränkungen zu achten. 

HÄUFIGES STRECKEN UND BEUGEN 
Mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen müssen oder 
bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen, dürfen werdende 
Mütter nicht beschäftigt werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG). 

UNFALLGEFAHR 
Nach § 4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt 
werden, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt sind. Dies sind z. B. die 
Gefahren des Ausgleitens (Hilfe beim Waschen, Duschen oder Baden), Fallens oder 
Abstürzens (Besteigen von Leitern, Tritten etc.).  
Beim Umgang mit potenziell aggressiven, verwirrten betreuten Personen oder mit 
Personen, bei denen unkontrollierte heftige Bewegungen der Extremitäten möglich 
sind, ist die Unfallgefahr erhöht. 

GEFAHRSTOFFE 
Nach § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 MuSchG sowie § 5 der Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz dürfen werdende und stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, 
giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch 
schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert erreicht oder 
überschritten wird. Die Einhaltung der Grenzwerte ist nachzuweisen. 
Die Beschäftigungsbeschränkungen des MuSchG und der MuSchArbV gelten auch 
für alle Tätigkeiten, bei denen werdende Mütter Umgang mit Arzneimitteln bzw. wäh-
ren ihrer Tätigkeit Kontakt zu Arzneimitteln haben. 
 
Mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen 
dürfen werdende Mütter keinesfalls beschäftigt werden, wenn sie bei bestimmungs-
gemäßem Umgang den Gefahrstoffen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für den Um-
gang mit Arzneimitteln, die als krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverän-
dernd eingestuft sind (s. u.). 
Stillende Mütter dürfen mit diesen Stoffen beschäftigt werden, wenn die Einhaltung 
des Grenzwertes nachgewiesen ist. 
 
Informationsquellen für die Gefährdungsbeurteilung sind Sicherheitsdatenblätter oder 
die Kennzeichnung von Gebinden. Der Arbeitgeber muss seiner Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen die jeweils aktuellste Version zugrunde legen. 
Medikamente und Arzneimittel sind von den Kennzeichnungsvorschriften ausgenom-
men. Der Arbeitgeber hat sich hier die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen 
Informationen beim Hersteller, Inverkehrbringer oder aus anderen, ihm mit zumutba-
rem Aufwand zugänglichen Quellen, z. B. vom Apotheker, zu beschaffen (TRGS 525 
neu September 14). 
 
Gefährdungen und damit mögliche Beschäftigungsbeschränkungen bzw. Beschäfti-
gungsverbote bestehen insbesondere beim Umgang mit Desinfektions- und Reini-
gungsmitteln sowie bei Tätigkeiten mit Arzneimitteln wie z. B. Zytostatika, Virostatika 
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bzw. Antibiotika. In Bereichen, in denen Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die 
möglicherweise krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde Ge-
fahrstoffe (wie z. B. Formaldehyd) freisetzen, dürfen werdende Mütter nicht eingesetzt 
werden.  
 
Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete und zumutbare per-
sönliche Schutzausrüstungen (siehe dazu in der TRGS 500 Schutzmaßnahmen 
Punkt 5.3.3 Arbeitskleidung, Schutzausrüstung) zur Verfügung zu stellen. Hier sind 
vor allem auch die Wege zu berücksichtigen, auf denen die Gefahrstoffe in den Kör-
per gelangen könnten (z. B. inhalativ oder über die Haut).  
 
Beim Umgang mit Gefahrstoffen, die über die Haut aufgenommen werden können 
(gekennzeichnet in der TRGS 900 mit H = Hautresorptiv und den entsprechenden R- 
bzw. H-Sätzen), ist die Weiterbeschäftigung nur zulässig, wenn die werdende oder 
stillende Mutter keinen Hautkontakt mit den Gefahrstoffen hat oder, wenn sich dies 
nicht sicher vermeiden lässt, zumutbare und geeignete persönliche Schutzausrüstung 
z. B. als Handschutz ein für den entsprechenden Gefahrstoff undurchlässiger Chemi-
kalienschutzhandschuh (nach DIN EN 374-3 mit CE-Kennzeichnung) zur Verfügung 
steht. 
Eine Gefährdung durch Hautkontakt besteht z. B. beim Zerteilen von Tabletten, Auf-
tragen von Salben oder beim Umgang mit flüssigen Arzneimitteln wie z. B. Infusionen, 
Tropfen usw.. Hier reichen die üblicherweise auf der Station verwendeten Einmal-
handschuhe als Schutz nicht aus. Insbesondere beim Umgang mit Arzneistoffen mit 
Verdacht auf cmr-Eigenschaften (carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) müs-
sen flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (s. o.) getragen werden. 

BIOSTOFFE 
Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 bis 4 dürfen werdende Mütter nicht 
arbeiten, soweit bekannt ist, dass diese Arbeitsstoffe oder durch sie im Krankheitsfall 
bedingte therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Ar-
beitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden (Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz Anl. 1 Abs. A Nr. 2). 
 
Nicht beschäftigt werden dürfen werdende oder stillende Mütter mit Stoffen, Zube-
reitungen oder Erzeugnissen, die erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen 
können, wenn sie den Krankheitserregern ausgesetzt sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 der Ver-
ordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz). Krankheitserreger können - mög-
licherweise noch unerkannt - vorhanden sein in: 
 
- Blut und Blutprodukten, 
- Plasma und Serum, 
- Exsudaten (z. B. Eiter), 
- Speichel, Tränenflüssigkeiten, serösen Körperflüssigkeiten, 
- Urin und Stuhl. 
 
Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instru-
menten, Geräten oder Oberflächen kann die werdende Mutter dann weiter beschäftigt 
werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Als ausreichende 
Schutzmaßnahme gilt z. B. die Arbeit mit geschlossenen Systemen, das Tragen ge-
eigneter Schutzhandschuhe, Schutzbrillen usw.. 
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Den Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete persönliche 
Schutzausrüstungen (z. B. Einmal-Handschuhe) zur Verfügung zu stellen, die die 
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie für per-
sönliche Schutzausrüstungen (RL 98/686/EWG) erfüllen. Alle medizinischen Einmal-
handschuhe müssen die Anforderungen der Europäischen Norm (DIN EN 455, 
Teil 1-3) u.a. mit der geforderten Dichtigkeit (Accepted quality level [AQL] < 1,5) er-
füllen, um einen ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten. Besteht die Ge-
fahr, dass bei einer Tätigkeit möglicherweise mit Krankheitserregern belastete Kör-
perflüssigkeit in die Augen gelangen kann, ist eine geeignete Schutzbrille zur Ver-
fügung zu stellen.  
 
Wird mit schneidenden oder stechenden Gegenständen umgegangen wie z. B. In-
jektionsnadeln, die mit Blut, Serum, Sekreten oder Exkreten kontaminiert sind, rei-
chen Handschuhe als Schutzmaßnahme nicht aus, weil ein Verletzungsrisiko wei-
terhin besteht. Unzulässig ist somit die Beschäftigung werdender oder stillender Müt-
ter z. B.  
 
- mit der Blutentnahme, 
- mit dem Verabreichen von Injektionen. 
 
Die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 „Biologische Arbeits-
stoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ schreibt vor, Instrumente, 
bei denen bei Verletzung eine größere Blutmenge übertragen werden kann (z. B. 
Hohlnadeln) durch sichere Instrumente zu ersetzen. An bestimmten Arbeitsplätzen ist 
ein Ersatz aller stechenden und scharfen Instrumenten vorgeschrieben (z. B. bei der 
Therapie infektiöser Patienten, bei denen blutübertragbare Infektionen bestehen). 
 
Eine Verwendung sicherer Instrumente kann für werdende Mütter gegebenenfalls 
erwogen werden, wenn Verletzungen mit kontaminierten Instrumenten auszuschlie-
ßen sind. Durch die Einführung neuer Nadelschutztechniken gemäß der TRBA 250 
kam es bereits zu drastischen Reduzierungen von Nadelstichverletzungen. Da jedoch 
bei der Verwendung von Instrumenten sowohl mit aktiv auszulösendem als auch mit 
passiv auslösendem Sicherheitsmechanismus über Nadelstichverletzungen berichtet 
wird, sollte man für werdende und stillende Mütter zur Zeit nur die Verwendung von 
Einmalsicherheitslanzetten erwägen, bei denen die Lanzette nach dem Stich dauer-
haft in die Lanzettenhülle zurückgezogen und mit dieser entsorgt wird. 
 
Bei Arbeitnehmerinnen in Tuberkulosestationen und in anderen Bereichen mit regel-
mäßigem Kontakt zu an Tuberkulose erkrankten oder krankheitsverdächtigen Perso-
nen in pneumologischen Einrichtungen und vergleichbaren Bereichen der Medizin 
besteht eine erhöhte Infektionsgefahr gegen Mycobacterium tuberculosis. 
Da Tröpfcheninfektionen durch Mycobacterium tuberculosis nur schwer durch vertret-
bare Arbeitsschutzmaßnahmen vermieden werden können, besteht bei Schwangeren 
hier ein Beschäftigungsverbot.  
 
Schwangere dürfen hochresistenten Erregern wie z. B. MRSA (multiresistenter 
Staphylococcus aureus) nicht ausgesetzt sein. 
 
Schwangere ohne Windpockenschutz dürfen keine Patienten mit Gürtelrose (Herpes 
Zoster) betreuen. Der Pustelinhalt ist ansteckend. 
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Auch andere Infektionskrankheiten, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, 
können zu beruflich bedingten Krankheiten führen. Voraussetzung dabei ist, dass das 
Infektionsrisiko am Arbeitsplatz höher ist als das außerberufliche Risiko. Das Infekti-
onsrisiko kann insgesamt vorübergehend erhöht sein, z. B. bei einer Epidemie (In-
fluenza A/H1N1 oder Andere). Wenn unter solchen Umständen am Arbeitsplatz ein 
vergleichsweise erhöhtes Infektionsrisiko für die Schwangere oder ihr Kind besteht 
resultiert daraus ein Beschäftigungsverbot 

MASSAGE / KRANKENGYMNASTIK 
Nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG dürfen Schwangere nicht mit Arbeiten beschäftigt 
werden, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen oder bei denen sie 
dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen. Auf die Beschäftigungsbe-
schränkungen bezüglich Heben und Tragen (s. S. 1) wird verwiesen. 
Die Arbeiten einer Masseurin fallen aufgrund der hohen körperlichen Beanspruchung 
und der schwierigen Arbeitsbedingungen, z. T. in einem ungünstigen klimatischen 
Milieu, zum großen Teil unter die vorgenannten Beschäftigungsbeschränkungen. Dies 
gilt besonders für die Durchführung von Ganzkörpermassagen, Un-
terwassermassagen sowie das Reinigen von Wannen. Zulässig ist die Durchführung 
von Teil- und Bindegewebsmassagen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Schwan-
gere nach dem Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft nicht mit Arbeiten 
beschäftigt werden dürfen, bei denen sie ständig stehen müssen, soweit diese Be-
schäftigung täglich vier Stunden überschreitet. 
 
Sofern das Halten oder Stützen von Patienten mit erheblichem Kraftaufwand ver-
bunden ist, muss die Hilfe durch eine zweite Person gewährleistet sein.  
Nicht durchgeführt werden kann Krankengymnastik bei immobilen Patienten.  

REINIGUNGS- / DESINFEKTIONSTÄTIGKEITEN 
Nach § 7 der Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer mit einem 
Stoff, einer Zubereitung oder einem Erzeugnis beschäftigt, festzustellen, ob es sich 
um einen Gefahrstoff handelt und ob bei der Tätigkeiten Gefahrstoffe freigesetzt wer-
den oder entstehen. Aus diesem Grunde müssen für die verwendeten Reinigungsmit-
tel Sicherheitsdatenblätter vorliegen. Diese können beim Hersteller der Reini-
gungsmittel angefordert werden. 
 
Mit Desinfektionsmitteln, die Gefahrstoffe enthalten, dürfen werdende und stillende 
Mütter nur umgehen, wenn sichergestellt ist, dass der Grenzwert nicht erreicht oder 
überschritten wird. Grundsätzlich sind beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die Ge-
fahrstoffe enthalten, Schutzhandschuhe zu tragen. 
 
In Bereichen, in denen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die 
möglicherweise krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde Ge-
fahrstoffe freisetzen, dürfen werdende Mütter nicht eingesetzt werden. Dies gilt insbe-
sondere in Bereichen, in denen formaldehydhaltige Desinfektionsmittel eingesetzt 
werden oder Desinfektionsmittel, die bei Verwendung Formaldehyd abspalten. 

KÜCHE 
Beim Einsatz werdender Mütter im Küchen- und Verpflegungsbereich weisen wir auf 
unser Merkblatt „Werdende Mütter im Hotel- und Gaststättengewerbe“ hin. 
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NOTHILFE / ALLEINARBEIT 
Eine Beschäftigung von Schwangeren mit Tätigkeiten, bei denen sie im Notfall unter 
Verstoß gegen die Beschäftigungsbeschränkungen Hilfe leisten müssen, ist nicht er-
laubt.  
 
Beim Einsatz im Pflegebereich ist durch organisatorische oder personelle Maßnah-
men sicherzustellen, dass die werdenden Mütter in einem Arbeitsbereich nicht alleine 
eingesetzt werden. Eine zweite Person muss sich jederzeit in Rufweite aufhalten, um 
im Notfall oder bei Bedarf Hilfe leisten zu können. Die werdenden Mütter müssen ih-
ren Arbeitsplatz jederzeit verlassen können, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen 
notwendig ist.  

MEHRARBEIT / NACHTRUHE / SONN- UND FEIERTAGSARBEIT 
Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit über 8 ½ Stunden täglich 
und nicht in der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr beschäftigt werden. Wohn-
gruppen, z. B. für Behinderte oder alte Menschen, die nicht unter ständiger ärztlicher 
Aufsicht stehen, können dem Beherbergungswesen zugeordnet werden. In diesen 
Einrichtungen wäre daher in den ersten vier Monaten der Schwangerschaft die Be-
schäftigung ausnahmsweise bis 22.00 Uhr zulässig (§ 8 Abs. 1 und 3 MuSchG). 
In Geriatrischen Einrichtungen dürfen werdende Mütter ausnahmsweise an Sonn- 
und Feiertagen beschäftigt werden, wenn ihnen in jeder Woche einmal eine ununter-
brochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe ge-
währt wird. 

ARBEITSUNTERBRECHUNG 
Werdende Mütter, die im Stehen oder Gehen beschäftigt werden, müssen jederzeit 
die Möglichkeit haben, sich auf einer geeigneten Sitzgelegenheit kurzfristig auszuru-
hen. 

LIEGEMÖGLICHKEIT 
Werdenden und stillenden Müttern ist während der Pausen und, soweit es aus ge-
sundheitlichen Gründen erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen, 
sich auf einer Liege in einem geeigneten Raum hinzulegen und auszuruhen (siehe 
Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A 4.2 Nr. 6). 

ARBEITSPLATZWECHSEL / FREISTELLUNG 
Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder ggf. der Arbeitszeiten unter Be-
rücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonsti-
ger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des 
nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so hat der Arbeitgeber 
die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel zu treffen. Ist ein Ar-
beitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder stillende 
Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit und 
Gesundheit erforderlich ist. 
Auch der Wunsch der werdenden Mutter, die bisher ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen, 
entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht zur Beachtung der Beschäfti-
gungsverbote. 
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Nach § 11 Mutterschutzgesetz ist der schwangeren Arbeitnehmerin im Falle eines 
Beschäftigungsverbotes vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der 
letzten dreizehn Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem 
die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren. 
 
Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-
kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Kranken-
kasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist. 
 
 

Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des 
 Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung. 

 
 
 

Kontaktdaten und weitere Informationen rund um das Thema "Mutterschutz" finden 
Sie im Internet unter  
>rp.baden-wuerttemberg.de >Themen >Wirtschaft >Arbeitsschutz >Mutterschutz 
 
 
Stand 6/2015 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Seiten/Mutterschutz.aspx

